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1. Vorbericht 

1.1. Prognoseannahmen und Grundlagen 

Folgende Annahmen wurden für den Finanzplan getroffen: 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 

A Teuerungsfaktoren in % 

1 Konsumentenpreise  0.8 1 1 1 

2 Baukosten  1 1 1 1 

3 Energiekosten  1 1 1 1 

B Entwicklungsfaktoren 

1 Wohnbevölkerung 3018 3047 3064 3116 3138 

 

Steuerfuss 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 

Spezialfinanzierungen      

Grundgebühr Wasser 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Verbrauchsgebühr Wasser 1.25 1.50 1.50 1.50 1.50 

Grundgebühr Abwasser 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 

Verbrauchsgebühr Abwasser 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

 
Die Wohnbevölkerung wird aufgrund der nur noch spärlich vorhandenen Baulandreserven nur 
noch um 0.5 ï 2 % pro Jahr ansteigen. Es wird mit einem durchgehenden Steuersatz von 1.44 
Einheiten gerechnet. 

1.2. Entwicklung des Finanzhaushaltes 
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1.2.1. Allgemeiner Haushalt 

Ausgaben 
Die Ausgaben steigen voraussichtlich mit wenigen Ausnahmen nur schwach an.  
Die Schülerzahlen erhöhen sich in der Prognoseperiode um rund 7 %, entsprechend entwickeln 
sich auch die Kosten.  
Die Anteile an den Lastenverteilern Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen und öffentlicher Verkehr 
stagnieren erstmals in den Prognosejahren. Dies ist auch die Hauptursache der besseren Finanz-
aussichten. Ob die Sparmassnahmen im Sozial- und Gesundheitsbereich aber entsprechend um-
gesetzt werden können, ist noch offen. 
 
Einnahmen 
Bei den Einnahmen wird mit einer positiven Wirtschaftsentwicklung gerechnet. Die Steuerprognose 
entspricht in etwa derjenigen des Kantons Bern. 

1.2.2. Feuerwehr 

Die Feuerwehr schliesst in allen Prognosejahren positiv ab. Kurz nach der Planperiode, im Jahr 
2023, wird das Kleintanklöschfahrzeug zu ersetzen sein. Dies führt zu einer entsprechenden 
Mehrbelastung. 

1.2.3. Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung schliesst in allen Prognosejahren negativ ab. Die negativen Ergebnisse 
sind auf zwei Faktoren zurückzuführen: 
1. Die Wasserversorgung konnte dank dem hohen Eigenkapital und den Rückstellungen für den 

Werterhalt von gesamthaft fast CHF 4 Millionen in den früheren Jahren ansehnliche Zinsein-
nahmen erzielen. Seit dem Jahr 2017 werden die Spezialfinanzierungen nicht mehr verzinst. Ab 
dem Jahr 2019 wird wieder mit jedoch vorerst sehr tiefen Zinsen gerechnet. 

2. Seit September 2015 wird unser Trinkwasser von der Wasserversorgung Muri bezogen. Der 
Bezug ab den gemeindeeigenen Quellen war nicht mehr möglich, da die gesetzlichen Vorgaben 
der Gewässerschutzzone nicht eingehalten werden konnte. Der Wechsel führte zum einen zu 
qualitativ wesentlich weicherem Wasser, auf der anderen Seite zu markanten Mehrkosten. Zu-
dem ist der Preis für die Entschädigung der Versorgungssicherheit noch in Verhandlung. Es 
wird mit einem entsprechenden Vertragsabschluss im Jahr 2018 gerechnet. 

Eine weitere Erhöhung des Wasserpreises im Jahr 2019 scheint deshalb unumgänglich.  

1.2.4. Abwasserentsorgung 

Die Abwasserentsorgung schliesst in den Prognosejahren grösstenteils leicht negativ, im letzten 
Jahr leicht positiv ab. Wie bei der Wasserversorgung spielt auch hier das stark gesunkene Zinsni-
veau eine wesentliche Rolle für die teils schlechteren Ergebnisse. Dank dem Wachstum der Haus-
halte ist mit einer stetigen Verbesserung des Rechnungsergebnisses zu rechnen. 

1.2.5. Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung schliesst in allen Prognosejahren leicht negativ ab. Dank des hohen Eigen-
kapitals ist dies jedoch unproblematisch. 
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1.3. Eigenkapital 

 

1.3.1. Allgemeiner Haushalt 

Das Eigenkapital von rund CHF 2.76 Millionen per Ende 2022 entspricht rund 6 Steuerzehntel und 
liegt somit über dem vom Gemeinderat festgelegten Mindestziel. 

1.3.2. Feuerwehr 

Das Eigenkapital steigt bis zum Jahr 2022 auf CHF 338'986. Die Finanzierung eines neuen 
Kleintanklöschfahrzeuges kann damit sichergestellt werden.  

1.3.3. Wasserversorgung 

Das Eigenkapital sinkt in der Prognoseperiode um rund CHF 140'000 auf noch CHF 859'000. Dies 
entspricht rund dem 1.5 fachen der jährlichen Gebühreneinnahmen. Die Vorfinanzierung steigt bis 
Ende 2022 auf CHF 4.9 Millionen. Die Wasserversorgung kann die laufenden Defizite dank des 
hohen Eigenkapitals vorerst ohne Probleme verkraften. 

1.3.4. Abwasserentsorgung 

Das Eigenkapital sinkt in der Prognoseperiode nur geringfügig auf CHF 880'000. Die Vorfinanzie-
rung steigt bis Ende 2021 auf CHF 4.1 Millionen. 

1.3.5. Abfallentsorgung 

Das Eigenkapital beträgt am Ende der Prognoseperiode noch rund CHF 185'000. 
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1.4. Investitionsprogramm + Investitionsfolgekosten; Tragbarkeit 

Folgende Investitionen sind in den nächsten Jahren geplant: 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Steuerfinanzierte Nettoinvestitionen 841'000 328'000 362'000 92'000 92'000 

Gebührenfinanzierte  
Nettoinvestitionen 

1'155'000 175'000 432'000 193'000 258'000 

Nettoinvestitionen Finanzvermögen 0 0 0 0 0 

 
In den Jahren 2017/18 wird die Schwarzbachstrasse inklusive der Wasser- und Abwasserleitungen 
saniert. Dies verursacht insgesamt Investitionskosten von rund CHF 1.8 Millionen. Nach den sehr 
intensiven Investitionsjahren 2012 ï 2018 soll das Investitionsvolumen in den Jahren 2019 ï 2022 
gesenkt werden. 
 
Die Investitionsfolgekosten wurden bei der Berechnung der Ergebnisse der Erfolgsrechnung be-
rücksichtigt. Die Tragbarkeit ist gewährleistet.  

1.5. Finanzkennzahlen 

Die Finanzkennzahlen zeigen die finanzielle Entwicklung einer Gemeinde auf. Zu beachten ist je-
doch, dass die Zahl alleine oft nur wenig aussagt. Diese muss in die Gesamtsicht der Gemeinde 
gestellt werden. So ist die Kenntnis über den Zustand der Infrastruktur, den Sanierungs- und Ent-
wicklungsbedarf und die zukünftige Bevölkerungsentwicklung ebenso wichtig wie die reinen Zah-
len.  
 
Dargestellt werden die Finanzkennzahlen zum Gesamthaushalt. Die Kennzahlen zu den Spezialfi-
nanzierungen sind unter den jeweiligen Ergebnissen ersichtlich. 
 

1.5.1. Nettoverschuldungsquotient (NVQ) 

 
 
Der Nettoverschuldungsquotient zeigt auf, wieviel vom jährlichen Steuerertrag für die vollständige 
Tilgung der Nettoschulden aufgewendet werden müsste. Die Einwohnergemeinde Rubigen hat 
eine negative Nettoverschuldung. Dies heisst, dass das Finanzvermögen höher ist als das Fremd-
kapital. Aufgrund der Investitionen steigt der Nettoverschuldungsquotient in den Jahren 2017 und 
2018.  
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1.5.2. Selbstfinanzierungsgrad (SFG) 

 
Der Selbstfinanzierungsgrad (SFG) zeigt auf, wie viel Prozent der Investitionen wir aus eigenen 
Mitteln finanzieren können. Einen mittleren SFG von 127 % bedeutet, dass alle Investitionen selber 
finanziert werden können. Der SFG muss mittelfristig 100% erreichen, um eine höhere Verschul-
dung mit entsprechend langfristig höheren Zinskosten zu vermeiden. Klar ersichtlich sind die ho-
hen Investitionen in den Jahren 2017 und 2018. 

1.5.3. Zinsbelastungsanteil (ZBA) 

 
 
Der Zinsbelastungsanteil (ZBA) zeigt auf, wie viel Prozent vom Finanzertrag für den Zinsaufwand 
aufgewendet werden muss. Aufgrund des sehr tiefen Zinsniveaus bewegen sich der Zinsbelas-
tungsanteil um Null Prozent. 

1.5.4. Bruttoverschuldungsanteil (BVA) 

 
 
Der Bruttoverschuldungsanteil (BVA) zeigt auf, wieviel vom Finanzertrag für die Tilgung der Brutto-
schulden aufgewendet werden müsste. Der BVA schwankt zwischen 63.4 und 73.9 %.  
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1.5.5. Investitionsanteil (IA) 

 
 
Dieser Wert zeigt auf, wie hoch der Anteil der Investitionen an den Gesamtausgaben ist. Ein hoher 
Anteil deutet auf ein grosses Investitionsvolumen hin. Dies ist in den Jahren 2017 und 2018 klar 
ersichtlich. Ursachen sind hauptsächlich die Sanierung der Schwarzbachstrasse inklusive Werklei-
tungen sowie die umfassende Sanierung der Sanitäranlagen in der Schulanlage. 

1.5.6. Kapitaldienstanteil (KDA) 

 
 
Der Kapitaldienstanteil (KDA) zeigt auf, wieviel vom Finanzertrag für den Kapitaldienst (Nettozin-
sen und Abschreibungen) aufgewendet werden muss. Dank der tiefen Zinsen ist dieser Wert in 
allen Prognosejahren sehr tief. Klar zeigen sich jedoch die steigenden Abschreibungen. Diese 
werden verursacht durch die neu lineare Abschreibung auf Lebensdauer. Dies bedeutet, dass der 
Anstieg frühestens nach der vollständigen Abschreibung der Investitionen mit kurzer Abschrei-
bungsdauer abflacht. Wird diese Entwicklung respektive das neue Abschreibungssystem bei der 
Budgetierung zu wenig beachtet, führt dies zu einer markanten Mehrverschuldung. 

1.5.7. Nettoschuld in Franken pro Einwohner (NS) 
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Die Nettoschuld in Franken pro Einwohner zeigt die effektive öffentliche Verschuldung jedes Ein-
zelnen in der Gemeinde wohnhaften Bürgers auf. Eine negative Verschuldung bedeutet, dass das 
Finanzvermögen höher ist als das Fremdkapital.  

1.5.8. Selbstfinanzierungsanteil (SFA) 

 
 
Der Selbstfinanzierungsanteil (SFA) zeigt auf, wieviel vom Finanzertrag für Investitionen verwendet 
werden kann. Die notwendige Höhe ist abhängig vom Investitionsbedarf einer Gemeinde. Ein ne-
gativer SFA würde bedeuten, dass sogar die Konsumausgaben teilweise fremdfinanziert werden 
müssten. 

1.5.9. Nettozinsbelastungsanteil (NZB) 

 
 
Der Nettozinsbelastungsanteil (NZB) zeigt auf, wieviel vom Steuerertrag für den Netto-
Finanzaufwand verwendet werden muss. Ein negativer NZB bedeutet, dass der Finanzertrag 
(Zinsertrag und Liegenschaftenertrag) höher ist als der Finanzaufwand. 
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1.6. Fazit: 

Á Die Gemeinde Rubigen geht in der Planperiode von einem stark abgeschwächten Bevölke-
rungswachstum aus. Die Schülerzahlen wachsen hingegen um rund 8 %. 

Á Die Investitionstätigkeit ist gekennzeichnet durch die Gesamtsanierung Schwarzbachstrasse. 

Á Es ist vorgesehen, dass der Aufwertungsgewinn Finanzvermögen in den Jahren 2021 ï 2026 
nicht in die Erfolgsrechnung sondern in eine Spezialfinanzierung Sollstellung Lastenverteiler 
überführt wird. Somit wurden die Tranchen des Aufwertungsgewinns nicht in der Rechnung be-
rücksichtigt. 

Á Durch das vorhandene Eigenkapital können die teilweise negativen Ergebnisse aufgefangen 
werden. Die Entwicklung des Finanzhaushalts ist jedoch stark abhängig von der Umsetzung 
der kantonalen Sparmassnahmen sowie der wirtschaftlichen Entwicklung. 

1.7. Beschluss 

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 31. Oktober 2017 den vorliegenden Finanzplan be-
schlossen. 
 
Rubigen, 31. Oktober 2017  
 Gemeinderat Rubigen 
 
Roland Schüpbach Renato Krähenbühl Roland Schüpbach 
Gemeindeverwalter Präsident Sekretär 
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2. Ergebnisse der Finanzplanung 

2.1. Gesamthaushalt 
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2.2. Allgemeiner Haushalt 
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2.3. Feuerwehr  
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2.4. Wasserversorgung 
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2.5. Abwasserentsorgung 
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